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Entschädigungssatzung  

des Landschaftszweckverbands Föhr 

 

Aufgrund des § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit 

§ 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der Landesverordnung über Ent-

schädigungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung) wird nach Be-

schluss der Verbandsversammlung vom … folgende Entschädigungssatzung für den Land-

schaftszweckverband Föhr erlassen:  

 

§ 1 

Sitzungsgeld 

 

(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Für ihre Tätigkeit gel-

ten die Vorschriften für Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter entsprechend, so-

weit nicht das Gesetz über kommunale Zusammenarbeit etwas anderes bestimmt. 

 

(2) Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten nach Maßgabe der Entschädigungs-

verordnung für die Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversammlung und der Ausschüsse, 

denen sie als Mitglieder angehöhren, ein Sitzungsgeld in Höhe von 10 Euro.  

 

(3) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher und bei deren oder dessen Verhin-

derung deren oder dessen Stellvertretende erhalten nach Maßgabe der Entschädigungsver-

ordnung für jede von ihr oder ihm geleitete Sitzung zusätzlich ein Sitzungsgeld in Höhe des 

Höchstsatzes der Entschädigungsverordnung. 

 

§ 2 

Entgangener Arbeitsverdienst, Verdienstausfallentschädigung für Selbständige,  

Entschädigung für Abwesenheit vom Haushalt 

 

(1) Den Mitgliedern der Verbandsversammlung ist der durch die Wahrnehmung des Ehren-

amtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit entgangene Arbeitsverdienst aus unselbständiger 

Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe gesondert zu ersetzen. Ferner ist der auf den 

entgangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung zu erstat-

ten, soweit dieser zu Lasten der oder des Entschädigungsberechtigten an den Sozialversi-

cherungsträger abgeführt wird.  

 

(2) Mitglieder der Verbandsversammlung, die selbstständig sind, erhalten auf Antrag geson-

dert für den durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit ent-

standenen Verdienstausfall eine Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je Stunde im 

Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billigem Er-

messen festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je Stunde 

beträgt 20 Euro und darf höchstens für acht Stunden täglich erstattet werden. 

 

(3) Mitglieder der Verbandsversammlung, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen 

führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten geson-

dert für die durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit be-

dingte Abwesenheit vom Haushalt auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit eine 

Entschädigung. Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt 10 Euro. Auf Antrag sind 
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statt einer Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für 

eine Vertretung im Haushalt zu ersetzen. 

 

(4) Leistungen nach den Absätzen 1 bis 3 werden nur gewährt, soweit die Wahrnehmung 

des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit in den Fällen des Absatzes 1 und 2 wäh-

rend der regelmäßigen Arbeitszeit und in den Fällen des Absatzes 3 während der regelmä-

ßigen Hausarbeitszeit erforderlich ist. Die regelmäßige Arbeitszeit und die regelmäßige 

Hausarbeitszeit sind individuell zu ermitteln. 

 

§ 3 

Ersatz der Kosten der Betreuung von Kindern und pflegebedürftiger Angehöriger 

 

Mitgliedern der Verbandsversammlung werden auf Antrag die nachgewiesenen Kosten einer 

durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit erforderlichen 

entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

oder pflegebedürftiger Familienangehöriger gesondert erstattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, 

für die Entschädigung nach § 2 gewährt wird. 

 

§ 4 

Reisekosten 

 

Mitgliedern der Verbandsversammlung ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den 

für die Beamtinnen und Beamten geltenden Grundsätzen zu gewähren. Fahrkosten für die 

Fahrten zum Sitzungsort werden nicht erstattet. Bei Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge 

richtet sich die Höhe der Entschädigung nach § 84 Landesbeamtengesetz i.V.m. § 5 Bun-

desreisekostengesetz. Ein Tagegeld wird neben einem Sitzungsgeld nicht gezahlt. 

 

§ 5 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

Das Amt Föhr-Amrum verarbeitet Anschrift und Kontoverbindung der Mitglieder der Ver-

bandsversammlung für den Zweck der Zahlung von Entschädigungen. Eine Übermittlung von 

Daten an das zuständige Finanzamt findet gemäß Mitteilungsverordnung i.V.m. § 93 a Ab-

gabenordnung statt. Eine darüber hinausgehende Übermittlung an Dritte findet nicht statt. 

 

§ 6 

Inkrafttreten 

 

Die Entschädigungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.  

 

 

Wyk auf Föhr, den … 

 

 

 

Verbandsvorsteherin / Verbandsvorsteher 


